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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 026-2016 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2016.RRGR.91 

Eingereicht am: 20.01.2016 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Lüthi (Burgdorf, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Boss (Saxeten, Grüne) 
Brönnimann (Mittelhäusern, glp) 
Herren-Brauen (Rosshäusern, BDP) 
Schnegg (Lyss, EVP) 
Studer (Niederscherli, SVP) 
Zumstein (Langenthal, FDP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:    

RRB-Nr.: 775/2016 vom 22. Juni 2016 
Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Annahme als Postulat 
  

Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, einen Erlass zur Harmonisierung und Koordination von be-
darfsabhängigen Sozialleistungen auszuarbeiten. 

Begründung: 

Der Kanton Bern kennt verschiedene bedarfsabhängige Sozialleistungen und Verbilligungen, wie 
beispielsweise Stipendien, Prämienverbilligungen, Alimentenbevorschussung, einkommens- und 
vermögensabhängige Beiträge für Kinderbetreuung, Sozialhilfe usw. Diese Leistungen sind teil-
weise ungenügend aufeinander abgestimmt, wenden unterschiedliche Berechnungsgrundlagen 
an und führen zu unerwünschten Schwelleneffekten bzw. zu negativen Anreizen auf die Er-
werbsarbeit.  

Einige Beispiele: 

 Bei der Überprüfung der Prämienverbilligung oder der Berechnung der Kita- und Tages-
schulsubventionen werden in beiden Fällen massgebende Einkommen berechnet, allerdings 
gibt es dabei Unterschiede bezüglich der Personen, die zur Familie zählen, den zulässigen 
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Abzügen sowie den Einkommens- und Vermögensbestandteilen, die berücksichtigt werden. 
Wieder andere Grundlagen gelten für die Berechnung von Stipendien oder Sozialhilfe. Bereits 
einheitlich ist die Berechnungsgrundlage für die Vergünstigung in Kitas und in Tagesschulen. 

 Ob Kinder zur Familie gezählt werden, ist z. B. bei der Berechnung der Prämienverbilligungen 
und der familienergänzenden Betreuung unterschiedlich. Prämienverbilligung: alle Kinder bis 
18 Jahre und bis 24 Jahre, wenn das korrigierte Reineinkommen dauerhaft weniger als 
14 000 Franken beträgt. Familienergänzende Betreuung: Alle Kinder, die im selben Haushalt 
wohnen und für die Eltern noch unterhaltspflichtig sind, und alle Kinder, die nicht mehr im sel-
ben Haushalt wohnen, aber für die der Steuerabzug gemäss Artikel 40 Absatz 3 und 4 noch 
zulässig ist.  

 Bekannt ist die Tatsache, dass ein höheres Arbeitspensum zu einem tieferen verfügbaren 
Einkommen führen kann, weil die Einkommenserhöhung zur Reduktion von Alimentenbevor-
schussung und Prämienverbilligung und gleichzeitig zu höheren Ausgaben für die Kinderbe-
treuung und die Steuern führt. 

 In den verschiedenen Leistungssystemen unterschieden sich also die Einkommens- und 
Vermögensanteile, die angerechnet werden, sowie die zugelassenen Abzüge. Zudem werden 
Konkubinatspartner nicht einheitlich berücksichtigt.  

 Zudem wäre zu prüfen, ob es zu so genannten Zirkelberechnungen kommt, wenn die ver-
schiedenen Systeme die Leistungen gegenseitig als Einkommen anrechnen und sich die Hö-
he der verschiedenen Leistungen wechselseitig beeinflusst.  

Nebst diesen intransparenten und teilweise paradoxen Auswirkungen der verschiedenen Leis-
tungssysteme ist auch deren Berechnung und Verfügung sehr aufwändig. Die Antragsstellerin-
nen und Antragsteller müssen pro Leistung unterschiedliche Gesuchsformulare und Belege ein-
reichen. Eine gemeinsame Datenbank, in der die relevanten Berechnungsgrundlagen nur einmal 
hinterlegt werden, würde zu einer Vereinfachung und weniger Verwaltungsaufwand führen. Än-
derungen von einzelnen Parametern (z. B. Haushaltsgrösse) könnten sofort bei allen Leistungs-
systemen berücksichtigt werden.  

Der Kanton Basel-Stadt hat 2009 ein entsprechendes Sozialleistungsharmonisierungsgesetz 
(SoHaG) in Kraft gesetzt. Dieses regelt unter anderem die Haushaltsdefinition und Einkommens-
berechnung, die Reihenfolge der Leistungen und führte auch eine Rechtsgrundlage für eine ge-
meinsame Datenbank ein, die den Datenaustausch zwischen den Dienststellen regelt.  

Idealerweise könnten im Kanton Bern mit einem neuen Gesetz andere Gesetze und Verordnun-
gen zusammengefasst bzw. ersetzt werden.  

Ein solches Gesetz hat zudem den grossen Vorteil, dass beabsichtigte Wirkungen (Armutsbe-
kämpfung, Arbeitsanreize) besser gesteuert und unerwünschte Nebenwirkungen (Schwellenef-
fekte, Armutsfallen) verhindert werden können. Dieses Ziel wird auch im Sozialbericht 2015 er-
wähnt: «Der Regierungsrat erachtet es daher als angebracht, auch im Transferleistungsbereich 
bestehende Massnahmen zu optimieren…» (S. 91). 

 

Antwort des Regierungsrates 

Der Regierungsrat begrüsst das Anliegen der Motionäre und ist auch der Meinung, dass eine 
Harmonisierung von bedarfsabhängigen Sozialleistungen sinnvoll ist. Wie die Motionäre richtig 
feststellen, muss heute im Kanton Bern grundsätzlich jede bedarfsabhängige Sozialleistung ein-
zeln beantragt werden und es werden unterschiedliche Haushaltsdefinitionen und Einkommens-
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berechnungen angewandt. Dies ist für die Anspruchsberechtigten aufwändig und kann zu 
Schwelleneffekten führen. Diese Problematik könnte mit einem Harmonisierungs- und Koordina-
tionserlass behoben oder vermindert werden. 

Die Erarbeitung und Umsetzung einer solchen Harmonisierung stellt ein Grossprojekt dar. Die 
Erfahrungen der Kantone, welche bereits ein Harmonisierungsgesetz kennen (Tessin, Genf, 
Neuenburg, Basel-Stadt und Waadt), sollten hierzu miteinbezogen werden. Im Kanton Basel-
Stadt - auf welchen sich die Motionäre beziehen - wurden verschiedene Leistungen, wie Alimen-
tenbevorschussung, Mietzinsbeiträge, Betreuungsbeiträge, individuelle Prämienverbilligung, etc. 
harmonisiert. Die Sozialhilfe wurde der Harmonisierung jedoch nicht unterstellt. Andere Kantone 
wie Neuenburg oder Genf haben neben den vorgelagerten bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
auch die Sozialhilfe ins Harmonisierungsgesetz miteinbezogen. Der Kanton Waadt ist zurzeit 
daran, die Harmonisierung vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS evaluieren 
zu lassen. Die Ergebnisse könnten in die Machbarkeitsanalyse für den Kanton Bern einfliessen.  

Schliesslich besteht eine Abhängigkeit zu der in der Märzsession 2016 überwiesenen Motion 
269-2016 Luginbühl-Bachmann (BDP, Krattigen) „Neuorganisation der Direktionen im Hinblick 
auf die Legislaturperiode 2018-2022“. Der Regierungsrat wurde damit beauftragt, eine Neuge-
staltung der Direktionen vorzuschlagen und insbesondere die Zuständigkeiten bzw. Aufgabentei-
lung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) und Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
(GEF) zu überprüfen. Da der Prüfauftrag der Motion 269-2016 wie auch ein allfälliger Prüfauftrag 
dieser Motion 026-2016 viele Ressourcen bindet, müssten diese beiden Aufträge gut miteinander 
koordiniert und abgesprochen werden.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Regierungsrat, die Motion als Postulat anzunehmen.  

 

Verteiler 
 Grosser Rat 


